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Leistungsbewertung im Fach Sozialwissenschaften in der
Sekundarstufe I

Im Pflichtunterricht der Fächer des Lernbereiches Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I 

(„Politik“) sind keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen. Deshalb erfolgt die 

Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich dabei insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unter-

richt erworbenen Kompetenzen in den Kompetenzbereichen ‚Sachkompetenz’, ‚Methoden-

kompetenz’, ‚Urteilskompetenz’ und ‚Handlungskompetenz’, die bei der Bewertung angemessen zu

berücksichtigen sind.

Im Fach „Politik“ kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ sowohl 

schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist im Ver-

lauf der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass eine Anschluss-

fähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist.

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen insbesondere

● mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate),

● schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Hefte/Mappen, Protokolle, Materialsammlungen),

● kurze schriftliche Übungen und

● Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. Rollenspiel, Be-   

   fragung, Erkundung, Präsentation).

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität und die Konti-

nuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche 

Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobach-tung während

des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden.

Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, zusammen-

hängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schüler-

gruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder

Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. Für die Bewertung dieser 

Leistungen ist die Unterscheidung in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich reprä-

sentierte Darstellungsleistung notwendig.


